
Fördergegenstand
Mit dem Förderprogramm der Landeshauptstadt Dresden
werden bauliche Maßnahmen zur Anpassung von Bestands-
wohnungen an die individuellen persönlichen Bedürfnisse
der älteren oder behinderten Bürgerinnen und Bürgern ge-
fördert.

Wohnungsanpassungen sind beispielsweise:
 Umbau des Bades entsprechend der Behinderung u. ä.,
 Beseitigung von Barrieren in der Wohnung,
 Einbau von Haltegriffen oder Handläufen.

Wer wird gefördert
Die Förderung können Bürgerinnen und Bürger der Landes-
hauptstadt Dresden erhalten, die
 das 60. Lebensjahr vollendet haben oder
 anerkannt schwerbehindert (Grad der Behinderung von

mindestens 50) bzw. einem schwerbehinderten Men-
schen gleichgestellt (Grad der Behinderung von mindes-
tens 30 und per Bescheid festgestellte Gleichstellung)
sind bzw. deren berechtigte Vertreter

und die festgelegten Einkommensgrenzen nicht überschrei-
ten. Eine unverbindliche Vorprüfung hinsichtlich der Ein-
kommensgrenze ist möglich.

Höhe der Zuwendung
Die Höhe der Zuwendung beträgt 75 Prozent der förderfähi-
gen Baukosten, jedoch maximal 3 835 Euro je Zuwendungs-
empfänger und Wohnung. Die Zuwendung wird als nicht
rückzahlbarer Zuschuss gewährt.

Fördervoraussetzungen
 Der Wohnraum befindet sich im Stadtgebiet Dresden.
 Die Zustimmung des Wohnungseigentümers zur Bau-

maßnahme liegt vor.
 Eine gegebenenfalls erforderliche Baugenehmigung ist

erteilt.
 Das Vorhaben wurde noch nicht begonnen, das heißt

Bauauftrag und Baubeginn dürfen erst nach Posteingang
des Antrages erfolgen.

 Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens ist gesichert.

 Die Zuwendung ist nachrangig gegenüber Zuschüssen
der Pflegekasse oder Landesfördermitteln.

 Der Förderbetrag ist bei eventueller Mietumlage der
Baukosten zu berücksichtigen.

Formulare
Im Rahmen des Förderverfahrens sind die Formulare der
Landeshauptstadt Dresden zu verwenden. Die Formulare fin-
den Sie auf der Internetseite der Landeshauptstadt Dresden
zum Download bereit:
http://www.dresden.de/wohnungsanpassung

Kontakt
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtplanung und Mobilität
Sachgebiet Wohnungsbauförderung
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Besucheranschrift:
Stadtforum Dresden
Waisenhaustraße 14
01069 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 34 32
E-Mail wohnungsbaufoerderstelle@dresden.de

Erstberatung/ Begleitung im Verfahren:
Zentrale Wohnberatungsstelle
Junghansstr. 2
01277 Dresden
Telefon (03 51) 4 88 14 50
E-Mail wohnberatung@dresden.de

Weitere Ansprechpartner
Landeshauptstadt Dresden
Sozialamt
Seniorentelefon (03 51) 4 88 48 00

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Stadtplanung und Mobilität
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